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Ar. 47

Die llttterftellitrig dot Betriebe
tinter $as ^abrtfacfe^.

(©itigefanbt.)

äftit 3ntereffe lag icß ben Arlifel ,,©a§ ©eltuitgg*
gebiet beg gabrifgefeßeg", worin ber ©infenber bic immer
roettere Augbeßnung beg ©eltungêbereic^â mit 9tecßt rägt.
9Jiit iftûcïftdjt auf bag ©ewerbegefeß, bag ja boeß einmal
fommen muff, tnierefpert e§ oieQeic^t mannen Sefer, ein»

mal eine etmag anbete Art ber llnterfcßeibung jroifdjen
gabrif» unb ©etoerbebetrieb fernen p lernen.

@g ift bem Sraftifer pr ©enüge befannt, baß meßt
äußere SResfmale, mie Arbeiterpßl, Umfang ber ®e=

fcßäfgräume ober äRafcfiinenbeirieb ba-3 Unternehmen a(§

gabrif p cfjaraftertperen oermßgen.
@g fann ein Setrieb mit 20 unb mehr Arbeitern

abfofui banbwerflicßen ©ßarafier haben, roährenb ein
fletner Setrieb mit 2—3 Arbeitern olel eher unter ben

Segriff „gabrif" faßt.
©er Unterfcßteb ift aber mehr in ber inneren 0rganl=

faiton ber Setriebe, in ber £>erjMung§roeife ber Artifel,
ber Art ber Sefießuoggeinaänge ic, ec. p fuchen unb
fann ungefähr wie foigt befiaiert werben:

©in gewerblicher ober banbwerfltcßer Setrieb bient
in erfter Sinie täglichen Sebärfniffen. ©ie Aufträge, bie

eingehen, müffen meift fofort in Arbeit genommen werben.
@S ift auch in größeren Setrieben meift nidht möglich,
fertige airbetten tn größerer 3<# auf Sager P legen,

fonbern bie 3Crt ber Augführung richtet pdf meip nadh
ben SBünfcßen ber Sepefier. ©in folcher Setrieb wirb
tn ber Siegel auch lein Serpicßnig feiner gabrifate,
feinen Katalog ober ^SreiSlifte unb bergletcßen führen,
fonbern fich f)auptfSc^Hdö barauf befdpränfen, ben

SBünfcßen feiner Sefteüer in mögltchfi toeitern SJiaße ent=

gegenpfommen. 3« anbetet gorm gefagt:
3m gemerblichen Setrieb rieten fidf) bie ©rjeugniffe

pm meitauë größten Seil nach bem Auftraggeber, unb
werben oon gad p galt, je nach Eingang ber Seffel»

lungen in Arbeit genommen unb nicht in größerer 3aßl»
als ber Sepeflung enifprießi, angefertigt.

Anberg liegen bie Serhältniffe im gabnfbetrtebe.
©in al§ gabrif organiperter Setrieb wirb meift ein

Sager feiner ©rjeugniffe führen unb bie etngehenben

Seffeßungen feiner Abnehmer ab Sager ausführen. ©te

gabrif wirb auch in ben weitaus meipen gälten einen

Katalog über ihre ©rjeugntffe auffteUen unb ar, £anb
biefer Siften ihre ©rjeugniffe in ben fsanbel brtngen.
©ie gabrif wirb auch feiten einzelne Stüde etneg ArtifelS
anfertigen, fonbern meip tn ©erten ihre ©rjeitgniffe ßer=

pellen.
@twa§ anberg liegen ja bie Serhältniffe tn großen

SRafcßtnenfabrifen, KonpruftionSwerfpätten ic, 2c, wo
bag oben gefagte nicht im ooßen Umfange gelten fann,
benn eine fofeße gabrif wirb natürlich ntdÉ)t Serien non
großen ©ampfmafeßinen, SJloioren, Srücfen jc. jc. am
fertigen.

Aber auch in btefem galle wirb fich bie gabrif burch

ihre Slormalfonffruftion einen bepimmten ©tnPuß auf
bie ©ePaltung ißreg gabrifatel wahren, auch einjelne
Seffanbteile auf Sager führen unb foroiefo nicht bei jebem

einzelnen Auftrag Sieufonpruftionen einführen, Statürlicß
wirb p<h auch eine gabrif nach ben Attfprüchen ber 3^1

p rieten ßaben unb ihre ©rpugniffe ben 9Bünfcßen

ihrer Abnehmer anpaffen müffen.
©tefe Anpaffung gefchteht aber nicht fo unmittelbar,

wie beim gewerblichen Seirieb, mit anberen SBorten:

3m gabrilbetrieb wahrt fich bie gabrif einen be>

Pimmten ©inpuß auf bie ©ePaltung ihrer gabrifate.
©er Serfauf erfolgt auf ©runb oorßanbener Sliobefle
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unb Sffuper ober an £janb oon Katalogen unb Steig*
UPen. ©ie fperpetiung erfolgt nicßt ftûd», fonbern
fettenweife.

3n ber nritb eg nun hie unb ba oorfommen,
baß in einem Setrieb fomotß nach ber einen, wie riacß
ber anberen Art gearbeitet wirb, aber eg follte bem
erfahrenen Srafiifer möglich fein, auf ©runb perfönlicher
Aufhaltung unb nach fftücffptadtse mit bem Setrtebg*
inlpber, einen richtigen ©titfcßeib p treffen.

Schafft man für ben Setrlebgtnßaber noch bie
Slefurgmöglidffelt anelne@emerbe= ober gabriffommiffton
bie au§ gaefpeuten beffeßt, bann bürfte alien aflpgroßen
gärten bei UnlerffeHung ber Setriebe au§ bem SÖSege

gegangen fein.
Solange bei uns nur ba§ gabrifgefeß beffanb, bag

einen möglichff weitgehenben @^u<5 bejroccfte, hatte eine
Definition in oben angebeutetem ©inne natürlich feinen
©inn, ba ber ©efeßgeber, woßte er feinen 3mecf et=
reichen, bag ©efeß eben auf möglichff »tele Setriebe aug=
behnen mußte.

aSirb nun aber ernftfid} an bie ©dhaffung eineg
©ewerbegefeßeg gegangen, fo hat eine präfffere ©cfinition
natürlich eine gan.» anbete Sebeutung. ba nach unferem
Dafürhalten otele Setriebe, bie heute unter bent gabrif=
gefetj peljen, nach 3"fcafttreten beg ©ewetbegefeßeg
biefem unterfteßt werben foßten.

©ie Söfung biefer grage bürfte auch prlnjipieße Se^>

beutung haben für bie ©epaltung beg ©ewerbegefeßeg,
benn eg wirb nicht ganj gletdh fein, ob ein ©efeß ge»
fchaffen werben foß nur für bie Seltiebe, bie heute niebt
ber gabrifpeießgebtmg unterworfen finb, ober ob bie oben
angeführte SJlöglichfeit in tRüctftcbt gepgen werben muß,

©ie 2Bichtigfeit ber gewerblichen ©efeßgebung em»
ppehlt rooßl auch tiefe grage nießt außer A^t p loffen.

A. Sc)i.

M, irfîtt @emin«un9 ui tacndiing.
©g gibt meßr alg ein ©ußenb oerfchiebeue Arten oon

©ießen, bie auf unferer ©rbe gebeiben, über wel^e fieß
ganp Sücßer fdhreiben ließen. 3u ben intereffanteffen
Arten gehört jeboeß bie Korfeiche, oon benen eg ^wet
Arten gibt, fowie Kort'gepräudhe. ©ie ^eimat biefer
Korfeicßen liegt im fübmeplichen ©uropa, nameniltch in
©übfpanien unb in Portugal, unb bie in tRorbafrifa
heimifche 3mmergrüm@iche. Seite Arten liefern ben in
ben $anbel fommenben Korf, ber pdf) periobifcß in ihrer
fftinbe erjeugt. 3« ben meipen gäßen erreichen bie
©çhidhten, weldhe Korfpßen enthalten, nur eine geringe
Dicte. Sei einigen Sffanjen jeboeß entpehen Korflagen
oon bebeutenber SRädhligfeit, in erffer Stnte bei ben oben
erwähnten Korfeicfjen. gerner pnb oerfetpebene Arten
Korfetchen p erwähnen : Acer, Ulmug, Aripolodhia, Saffi=
ffora unb anbete. Sßährenb jebodh bei ben leßteren bte
bicien Korflagen tn gorm oon getrennten, telpenförmig
nach außen oorragenbe Sappen oorfommen, wie befonberg
fcßön an jüngeren 3meigen beg SRaßholberg p feßen iff,
wirb bei ber Korfeiche ber Korf in pfammenhängenben
platten gebilbet, bie big p 20 cm tief werben fönnen.
©er Korf oon Acer ufw. eignet fich nießt p tecßnifchen
3wecfen, nur bie jungen 3weige beg SRaßholberg werben
wegen ihreg eigenartigen Augfeßeng p Sfeifenrobren,
3<garrenfpißen ufw. benußt; bagegen pnbet ber Korf ber
Korfeidhe eine auggebeßnte Serroenbung.

©ie gewöhnliche Art ber ©ewinnung ip folgenbe: 3n
ben erffen 15 3aßren wirb jwar eine jtemltcß bide Korf--
tage, ber fogenannte „männli^e Korf", an ben Säumen
gebilbet, ip aber wegen ber riffigen Sefcßaffenheit nicht
p gebrauchen; fie wirb burch Abfcßälen entfernt, unb

3lïnftr. fdjWcia. §anbtu. („5ReifterbIatt")Nr, 4?

Die Anterfteàng öer Betriebe
unter 5us Fabrikgesetz

(Eingesandt.)

Mit Interesse las ich den Arlikel „Das Geltungs-
gebiet des Fabrikgcsetzes", worin der Einsender die immer
weitere Ausdehnung des Geltungsbereichs mit Recht rügt.
Mit Rücksicht auf das Gewerbegesetz, das ja doch einmal
kommen muß, interessiert es vielleicht manchen Leser, ein-
mal eine etwas andere Art der Unterscheidung zwischen
Fabrik- und Gewerbebetrieb kennen zu lernen.

Es ist dem Praktiker zur Genüge bekannt, daß nicht
äußere Merkmale, wie Arbeiterzahl, Umfang der Ge-
schäfsräume oder Maschinenbetrieb das Unternehmen als
Fabrik zu charakterisieren vermögen.

Es kann ein Betrieb mit 20 und mehr Arbeitern
absolut handwerklichen Charakter haben, während ein
kleiner Betrieb mit 2—3 Arbeitern viel eher unter den

Begriff „Fabrik" fällt.
Der Unterschied ist aber mehr in der inneren Organt-

saiion der Betriebe, in der Herftellungsweise der Artikel,
der Art der Bestellungsàaânge zc. zc. zu suchen und
kann ungefähr wie folgt definiert werden:

Ein gewerblicher oder handwerklicher Betrieb dient
in erster Linie täglichen Bedürfnissen. Die Aufträge, die

eingehen, müssen meist sofort in Arbeit genommen werden.
Es ist auch in größeren Betrieben meist nicht möglich,
fertige Arbeiten In größerer Zahl auf Lager zu legen,
sondern die Art der Ausführung richtet sich meist nach
den Wünschen der Besteller. Ein solcher Betrieb wird
in der Regel auch kein Verzeichnis seiner Fabrikate,
keinen Katalog oder Preisliste und dergleichen führen,
sondern sich hauptsächlich darauf beschränken, den

Wünschen semer Besteller in möglichst weitem Maße ent-
gegenzukommen. In anderer Form gesagt:

Im gewerblichen Betrieb richten sich die Erzeugnisse
zum weitaus größten Teil nach dem Auftraggeber, und
werden von Fall zu Fall, je nach Eingang der Befiel-
lungen in Arbeit genommen und nicht in größerer Zahl,
als der Bestellung entspricht, angefertigt.

Anders liegen die Verhältnisse im Fabrikbetriebe.
Ein als Fabrik organisierter Betrieb wird meist ein

Lager setner Erzeugnisse führen und die eingehenden

Bestellungen seiner Abnehmer ab Lager ausführen. Die
Fabrik wird auch in den weitaus meisten Fällen einen

Katalog über ihre Erzeugnisse aufstellen und an Hand
dieser Listen ihre Erzeugnisse in den Handel bringen.
Die Fabrik wird auch selten einzelne Stücke eines Artikels
anfertigen, sondern meist in Serien ihre Erzeugnisse her-
stellen.

Etwas anders liegen ja die Verhältnisse in großen

Maschinenfabriken, Konstruktionswerkftätten zc. zc., wo
das oben gesagte nicht im vollen Umfange gelten kann,

denn eine solche Fabrik wird natürlich nicht Serien von
großen Dampfmaschinen, Motoren, Brücken zc. zc. an-
fertigen.

Aber auch in diesem Falle wird sich die Fabrik durch

ihre Normalkonstruklion einen bestimmten Einfluß auf
die Gestaltung ihres Fabrikates wahren, auch einzelne

Bestandteile auf Lager fuhren und sowieso nicht bei jedem

einzelnen Auftrag Neukonstruktionen einführen. Natürlich
wird sich auch eine Fabrik nach den Ansprüchen der Zeit
zu richten haben und ihre Erzeugnisse den Wünschen

ihrer Abnehmer anpassen müssen.
Diese Anpassung geschieht aber nicht so unmittelbar,

wie beim gewerblichen Betrieb, mit anderen Worten:
Im Fabrilbetrieb wahrt sich die Fabrik einen be-

stimmten Einfluß auf die Gestaltung ihrer Fabrikate.
Der Verkauf erfolgt auf Grund vorhandener Modelle

3i 9

und Muster oder an Hand von Katalogen und Preis-
listen. Die Herstellung erfolgt nicht stück-, sondern
serienweise.

In der Praxis wird es nun hie und da vorkommen,
daß in eincm Betrieb sowohl nach der einen, wie nach
der anderen Art gearbeitet wird, aber es sollte dem
erfahrenen Prallster möglich sein, aus Grund persönlicher
Anschauung und nach Rücksprache mit dem Betrstbs-
inhaber, einen richtigen Entscheid zu treffen.

Schafft man für den Betriebsinhaber noch die
Rekursmögllchkeit an eine Gewerbe- oder Fabrikkommission
die aus Fachleuten besteht, dann dürfte allen allzugroßen
Härten bet Unterstellung der Betriebe aus dem Wege
gegangen sein.

Solange bet uns nur das Fabrikgesetz bestand, das
einen möglichst weitgehenden Schutz bezweckte, hatte eine
Definition in oben angedeutetem Sinne natürlich keinen
Sinn, da der Gesetzgeber, wollte er feinen Zweck er-
reichen, das Gesetz eben auf möglichst viele Betriebe aus-
dehnen mußte.

Wird nun aber ernstlich an die Schaffung eines
Gewerbegesetzes gegangen, so hat eine präzisere Definition
natürlich eine ganz andere Bedeutung, da nach unserem
Dafürhalten viele Betriebe, die heute unter dem Fabrik-
gesctz stehen, nach Inkrafttreten des Gewerbegesetzes
diesem unterstellt werden sollten.

Die Lösung dieser Frage dürfte auch prinzipielle Be-
deuiung haben für die Gestaltung des Gewerbegesetzes,
denn es wird nicht ganz gleich sein, ob ein Gesetz ge-
schaffen werden soll nur für die Betriebe, die heute nicht
der Fabrikgesetzgebung unterworfen sind, oder ob die oben
angeführte Möglichkeit in Rücksicht gezogen werden muß.

Die Wichtigkeit der gewerblichen Gesetzgebung em-
pfiehli wohl auch diese Frage nicht außer Acht zu lassen.

Seil.

KM, dessen Gewinnung und Kennend»,.
Es gibt mehr als ein Dutzend verschiedene Arten von

Eichen, die auf unserer Erde gedeihen, über welche sich
ganze Bücher schreiben ließen. Zu den interessantesten
Arten gehört jedoch die Korkeiche, von denen es zwei
Arten gibt, sowie Korkgesträuche. Die Heimat dieser
Korkeichen liegt im südwestlichen Europa, namentlich in
Südspanien und in Portugal, und die in Nordafrika
heimische Immergrün-Eiche. Beide Arten liesern den in
den Handel kommenden Kork, der sich periodisch in ihrer
Rinde erzeugt. In den meisten Fällen erreichen die
Schichten, welche Korkzellen enthalten, nur eine geringe
Dicke. Bei einigen Pflanzen jedoch entstehen Korklagen
von bedeutender Mächtigkeit, in erster Linie bei den oben
erwähnten Korkeichen. Ferner sind verschiedene Arten
Korkeichen zu erwähnen: Acer, Ulmus, Aristolochia, Passt-
flora und andere. Während jedoch bei den letzteren die
dicken Korklagen in Form von getrennten, leistenförmig
nach außen vorragende Lappen vorkommen, wie besonders
schön an jüngeren Zweigen des Maßholders zu sehen ist,
wird bei der Korkeiche der Kork in zusammenhängenden
Platten gebildet, die bis zu 20 em dick werden können.
Der Kork von Acer usw. eignet sich nicht zu technischen
Zwecken, nur die jungen Zweige des Maßholders werden
wegen ihres eigenartigen Aussehens zu Pfeifenrobren,
Zigarrenspitzen usw. benutzt; dagegen findet der Kork der
Korkeiche eine ausgedehnte Verwendung.

Die gewöhnliche Art der Gewinnung ist folgende: In
den ersten 15 Jahren wird zwar eine ziemlich dicke Kork-
läge, der sogenannte „männliche Kork", an den Bäumen
gebildet, ist aber wegen der rissigen Beschaffenheit nicht
zu gebrauchen; sie wird durch Abschälen entfernt, und
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